
 

Umweltrecht 

Neues zu EuP / WEEE und RoHS 
 
Claudia Schoppen 
 
Zum produktbezogenen Umweltrecht sind gegenwärtig eine Reihe von Neuigkeiten zu vermelden. Anfang 
Januar 2009 trat die erste Verordnung mit konkreten Ökodesign-Vorgaben für Haushalts- und Bürogeräte in 
Kraft. Den rechtlichen Rahmen hierzu setzt die Richtlinie 2005/32/EG (sog. „Energy-using-Products-“ bzw. 
Ökodesign-Richtlinie), die in Deutschland durch das Energiebetriebene-Produkte-Gesetz (EBPG) imple-
mentiert wird. Die Ökodesign-Richtlinie ist drei Jahre nach ihrer Verkündung bereits Gegenstand einer No-
vellierung. Ebenfalls überarbeitet werden die beiden Richtlinien 2002/95/EG (sog. "Restriction of the use of 
certain hazardous substances"-Richtlinie) und 2002/96/EG (sog. “Waste Electrical and Electronic Equip-
ment”-Richtlinie), in Deutschland umgesetzt durch das Elektrogerätegesetz (ElektroG). Hierzu hat die Euro-
päische Kommission am 3. Dezember 2008 Änderungsvorschläge veröffentlicht. 

 
 
1. Verordnung zu Stand-by- und Off-mode-

Verlusten in Kraft getreten 
  
Anfang Januar ist die Verordnung  Nr. 1275/2008 
der Europäischen Kommission zu Stand-by- und 
Off-mode-Verlusten (Produktlos 6) in Kraft getre-
ten. Diese Durchführungsmaßnahme zur EuP-
Richtlinie sieht Anforderungen zur Begrenzung der 
Stromverluste im Bereitschafts- und Schein-aus-
Zustand für Haushalts- und Bürogeräte vor, die in 
zwei Stufen greifen werden: 
 
• Ab 7. Januar 2010 darf der Stromverbrauch im 

Aus-Zustand 1,00 W nicht überschreiten. Der- 
selbe Wert gilt für Geräte im Bereitschaftszu-
stand ohne Status- oder Informationsanzeige, 
wie z.B. Uhr oder Timer. Geräte mit einer sol-
chen Anzeige dürfen nicht mehr als 2,00 W an 
Leistung aufnehmen (s. Anhang II Nr. 1). 

 
 
 
 
 

 
• Ab 7. Januar 2013 ist die Leistungsaufnahme 

eines Geräts ohne Anzeige im Aus- oder Be-
reitschaftszustand dann auf 0,50 W begrenzt. 
Der Stromverbrauch von Geräten mit Anzeige 
darf nicht mehr als 1,00 W überschreiten (s. 
Anhang II Nr. 2). 

 
Die Verordnung gilt in Deutschland unmittelbar, 
d.h. ohne weiteren Umsetzungsakt, seit Anfang 
Januar. Sobald die beschriebenen Pflichten grei-
fen, sind die betroffenen Produkte regelkonform 
nach den einschlägigen Ökodesign-Anforderungen 
zu gestalten. Bei unzureichender Konformität dro-
hen Absatzverbote und Rückrufpflichten nach dem 
EBPG. 
 
Weitere Informationen 

Den Verordnungstext  finden Sie online unter: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=OJ:L:2008:339:0045:0052:DE:PDF 
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2 Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  

Einen Artikel der Verfasserin zu Inhalt und Anfor- 
derungen des Ökodesign finden Sie unter:  
 
http://www.detmold.ihk.de/ihkwww/public/pdf/LIPPE
INFO/2008/12/E1.pdf 
 
Den aktuellen Verfahrensstand zu den Durchfüh-
rungsmaßnahmen können Sie online auf den Seiten 
der Bundesanstalt für Materialforschung und             
-prüfung abfragen unter: 

http://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/index.h
tm 
 
 
2. Umweltausschuss des Europäischen Parla-
ments bestätigt „Glühleuchtenverbot“ 
 
Im Umweltausschuss des Europäischen Parla-
ments scheiterte am 17. Februar 2009 ein Antrag 
von FDP und CDU/CSU, den Verordnungsentwurf 
zum „Glühleuchtenverbot“ noch zu kippen. Anlass 
des Streits waren in erster Linie verfahrensrecht- 
liche Fragen nach Art und Umfang der Beteiligung 
des Parlaments. Über das in dem Verordnungs-
entwurf vorgeschlagene faktische stufenweise Ver-
bot von Glühleuchten ab 1. September 2009 be-
steht hingegen weitgehender politischer Konsens, 
so dass der Antrag mit 44 zu 14 Stimmen abge-
lehnt wurde. Es wird nun erwartet, dass die Ver-
ordnung im März 2009 verkündet wird. 
 
 
3. Europäisches Parlament befasst sich mit 
Novellierungsvorschlag zur EuP-Richtlinie  
  
Ebenfalls am 17. Februar befasste sich der Um-
weltausschuss des Europaparlaments mit dem 
Vorschlag der Europäischen Kommission zur Über-
arbeitung der EuP-Richtlinie. Wie wir bereits be-
richtet haben (Newsletter vom 17. Juli 2008), sieht 
der Kommissionsvorschlag eine deutliche Erwei-    
terung des Anwendungsbereichs auf alle energie-
verbrauchsrelevanten Produkte (mit Ausnahme von 
Fahrzeugen) vor. Dem stimmte der Umweltsaus-
schuss nun zu. Keine Unterstützung fand hingegen 
der Ansatz, den Geltungsbereich der neuen EuP-
Richtlinie auf Produkte allgemein, d.h. jede Art von 
Gut, zu erstrecken. Die abschließende Abstimmung 
im Plenum des Europaparlaments wird am 1. April 
2009 stattfinden.  
 
 
 

4. WEEE- und RoHS-Review abgeschlossen – 
Kommission legt Novellierungsvorschläge vor 
 
Anfang Dezember 2008 veröffentlichte die Kommis-
sion erste Novellierungsvorschläge zu den beiden 
Richtlinien 2002/95/EG und 2002/96/EG. Die Ent-
würfe sehen diverse Änderungen zur gegenwär-      
tigen Rechtslage vor: Zukünftig soll es etwa nach 
dem Willen der Kommission ausreichend sein, dass 
sich ein Hersteller bei lediglich einem nationalen 
Register einträgt, um EU-weit Elektrogeräte in den 
Verkehr bringen zu dürfen. Gegenwärtig ist eine 
gebührenpflichtige Registrierung pro Mitgliedstaat 
bzw. Region (Belgien) nötig, in Deutschland etwa 
bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR). 
 
Vorgeschlagen wurde auch ein überarbeiteter An-
wendungsbereich mit neu gefassten Begriffsbe-
stimmungen und geänderten Ausnahmen in der 
WEEE-Richtlinie. Der Anwendungsbereich der 
RoHS-Richtlinie soll nach dem Vorschlag der Euro-
päischen Kommission um die Gerätekategorien 8 
und 9 erweitert werden. Neue Stoffverbote sind 
hingegen nicht vorgesehen  (mit Ausnahme von 
Deca-BDE, vgl. unseren Newsletter vom 30. Mai 
2008). Die Höchstdauer von Ausnahmeregelungen 
von den Stoffverboten (z.B. die Verwendung von 
Blei als Strahlenschutzmittel in Bildröhren) soll auf 
vier Jahre festgesetzt werden. 
 
Die Europäische Kommission übermittelte ihre Vor-
schläge zwischenzeitlich an das Europäische Par-
lament und die Mitgliedstaaten zur weiteren Be- 
ratung. Dass das Vorhaben noch in der bis Mai 
2009 laufenden Legislaturperiode des Parlaments 
zum Abschluss gebracht werden wird, ist jedoch 
unwahrscheinlich.  

Weitere Informationen 

Deutsche Fassungen der Richtlinienentwürfe finden 
Sie unter: 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=COM:2008:0809:FIN:DE:PDF (RoHS) 
 
und: 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=COM:2008:0810:FIN:DE:PDF (WEEE)
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